	Übersicht: Maßnahmen, die wichtig sind für den Umgang mit Cannabis in Ihrem Betrieb

	Nr. 
	Maßnahme

	1 
	Betriebsvereinbarung erneuern oder neu abschließen
Vielleicht haben Sie als Betriebsrat bereits eine BV-Sucht mit Ihrem Arbeitgeber abgeschlossen und hier den Umgang mit Alkohol und Drogen geregelt. Prüfen Sie, ob Sie in dieser BV nun auch den Umgang mit Cannabis noch spezifisch regeln müssen, damit alle wissen, wie das betriebliche Vorgehen ist. Alle Experten empfehlen, den Konsum von Cannabis am Arbeitsplatz grundsätzlich zu untersagen, um die Sicherheitsrisiken zu minimieren. Hilfreich ist, wenn Sie klare Regeln und Konsequenzen im Falle von Drogenkonsum festlegen und auch die Kompetenz der Führungskräfte über die BV stärken. Gerade Führungskräfte müssen wissen, wie sie mit betroffenen Kollegen umgehen und welche Maßnahmen sie einleiten müssen.

	2
	Schulung der Führungskräfte und wichtiger Multiplikatoren
Legen Sie als Betriebsrat Wert darauf, dass Ihre Führungskräfte zum Thema Alkohol und Drogen regelmäßig geschult werden und die betriebliche Vorgehensweise bei Sucht immer wieder zum Gespräch wird. So bleiben die Führungskräfte dem Thema gegenüber wachsam und wissen, was sie tun müssen.

	3
	Aufklärung betreiben
Cannabis wird insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen konsumiert. Über die Auswirkung und den Konsum sollten jedoch alle im Betrieb Bescheid wissen, auch wenn sie nicht zur klassischen Zielgruppe gehören. Schließlich haben auch die älteren Kollegen Kontakt zu jungen Erwachsenen: ob am Arbeitsplatz oder zu Hause. Einen guten Flyer gibt es von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen unter https://kurzlinks.de/ailo

	4
	Prävention, speziell für die Zielgruppe „Junge Erwachsene“
Regen Sie als Betriebsrat an, dass es gerade für die Zielgruppe „Junge Erwachsene“ eine Präventionsschulung zum Umgang mit Cannabis gibt. Dies kann zum Beispiel in der Ausbildung im Rahmen der Gesundheitsförderung geschehen. Fragen Sie hier bei einer Krankenkasse vor Ort nach einem Referenten an. Übrigens: Bei Alkohol sind es eher Erwachsene im mittleren Alter, die regelmäßig trinken. Hier ist Prävention auch sinnvoll, um den bewussten Umgang mit Alkohol zu fördern.

	5
	Anonyme Beratung
Wohin können sich Ihre Kollegen wenden, wenn sie oder ein Angehöriger zu viel Alkohol oder Cannabis konsumiert? Als Betriebsrat sind Sie ein wichtiger Impulsgeber für solche Beratungsangebote im Betrieb. Eine Beratung kann entweder über den Betriebsarzt oder über einen betrieblichen Suchtberater angeboten werden. Wichtig ist, dass die Anonymität der Kollegen gewahrt wird. 
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